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Liebe Leser:innen,
die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat sich in ihrer Mitgliederversamm-

lung vom 14.11.2025 vom Begriff der sog. geistigen Behinderung getrennt. In
einer Pressemitteilung dazu heißt es:

»Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter setzen sich langem dafür ein, dass der
Begriff ›geistige Behinderung‹ nicht mehr verwendet werden soll. Die Bezeich-
nung wird von ihnen als abwertend, verletzend und ausgrenzend empfunden.
Mehr als ein Jahr wurde in der Lebenshilfe über passende neue Begriffe disku-
tiert. Nun traf die Mitgliederversammlung eine Entscheidung: Die Lebenshilfe
spricht künftig in der Regel von ›Menschen mit Unterstützungsbedarf‹. Um etwa
gegenüber Ministerien und Behörden den Personenkreis klarer zu beschreiben,
kann es auch ›Menschen mit Unterstützungsbedarf und kognitiver Beeinträchti-
gung‹ heißen. Die Lebenshilfe baut darauf, dass sich die neuen Begriffe Schritt
für Schritt in der Gesellschaft einbürgern.«1

Möglicherweise wird diese Entscheidung weitreichende(re) Folgen mit sich
ziehen und es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar, ob diese Ent-
scheidung auch in Fachdiskursen zu einemUm- und/oderWeiterdenken führen
wird. Bemerkenswert ist, dass eine kritische Auseinandersetzung mit dem Be-
griff zwar schon seit Längerem stattfindet2, mögliche Veränderungen sich aber
beispielsweise auf der Ebene der Denominationen von Universitätsprofessu-
ren im Kontext des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung bisher nicht
abbilden. Wir finden hier gegenwärtig ein Sammelsurium aus begrifflichen
Zusammensetzungen, die zum einen geistige Behinderung nahezu unhinter-

1 https://www.lebenshilfe.de/presse/pressemeldung/ulla-schmidt-als-bundesvorsitzende-der-le
benshilfe-heute-mit-grosser-mehrheit-bestaetigt

2 Vgl. aktuell die Tagung »Geistige Behinderung – (noch immer) ein Problembegriff?!« –
Diskurse in Theorie und Praxis der Deutschen Interdisziplinäre Gesellschaft zur Förderung
der Forschung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. (DIFGB) am 27./28.11.2025 in
Leipzig. Die dort gehaltenen Vorträge werden im Verlaufe des Jahres 2026 in der Zeitschrift
Teilhabe erscheinen.
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fragt übernommen haben3, bis hin zu Konstrukten, die den Personenkreis nicht
mehr adressieren, sondern sog. Förderbedarfe4. Eine koordinierte Befassung
mit den sehr unterschiedlich gewordenen Denominationen (und folglich natür-
lich ihren inhaltlichen Ausrichtungen) lässt gegenwärtig auf sich warten.

So wichtig solche Diskurse um Bezeichnungen und möglicherweise daraus
resultierenden Veränderungsnotwendigkeiten sind, so wichtig ist jedoch auch
eine Auseinandersetzung mit den dahinterstehenden ungeklärten Fragen, die
Dederich wie folgt skizziert:

»Wie, wenn überhaupt, ist eine Pädagogik möglich, die Unterschiede wahrnimmt
und wertschätzt, ohne dass spezifische und als pädagogisch bedeutsam einge-
stufte körperliche, sozial-emotionale, sozio-ökonomische, kulturelle und andere
Merkmale eines Individuums sprachlich benannt werden?

Kann es sich unter wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten als
notwendig und legitim erweisen, individuelle Problemlagen zu typisieren und
folglich verallgemeinernde und gruppenbildende Bezeichnungen zu verwenden?

Kann man gesellschaftliche Verhältnisse, die sich für bestimmte Menschen
negativ auswirken, kritisch und auf Veränderungsnotwendigkeiten hin analysie-
ren, ohne dabei solche Bezeichnungen zu verwenden?

Welche identitätspolitischen Effekte hätte die Dekategorisierung für Men-
schen in prekären Lebenslagen und marginalisierte Gruppen?« (Dederich, 2015,
S. 98).

Diese Fragen scheinen, wenn auch eher implizit, auch aus den Beiträgen des
vorliegenden Heftes durch und ich wünsche, mit dieser Reflexionsfolie im
Hinterkopf, wie immer eine interessierte Lektüre.

Erik Weber
Die Redaktion
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